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Positionen des Bundesverbandes 
Garten-, Landschafts- und  
Sportplatzbau e. V. zur 
Bundestagswahl 2025

GRÜN IN DIE STADT:  
Für lebenswerte Kommunen, 
einen starken Mittelstand 
und sichere Arbeits- und 
Ausbildungsplätze
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Unsere Forderungen 
im Überblick

Der Bund muss Investitionen in die grün-blaue 
Infrastruktur entschieden anstoßen und die 
Kommunen mit attraktiven Förderbedingungen 
unterstützen. Neue Bundesprogramme, die die 
allgemeine Infrastruktur modernisieren oder deren 
Ausbau fördern sollen, müssen auch Grünmaß-
nahmen umfassen.

Im Rahmen der Städtebauförderung muss Grün  
als Fördervoraussetzung gestärkt werden.  
Das Bauministerium muss transparent über  
die Mittelverwendung berichten.

Bei der Novellierung des Baugesetzbuches sind 
Grünmaßnahmen konsequent zu verankern.  
Wir setzen uns für die bundesweite Anwendung 
von Freiflächengestaltungsplänen und Grün-
flächenfaktoren ein.

Ausgleichsmaßnahmen mit Grün dürfen nicht in 
die urbane Peripherie verlagert werden, sondern 
müssen einen Beitrag zur Klimaanpassung  
leisten.

Für die Anpflanzung und Pflege von Straßen-
bäumen sind deutlich mehr Mittel nötig – für ein 
besseres Mikroklima.

Ohne Wasser kein Grün: Der GaLaBau wirbt für 
einen effizienten und differenzierten Umgang  
mit der Ressource Wasser, ohne dass es dafür  
pauschaler Wassernutzungsverbote bedarf.

Der Bund muss den enormen Sanierungsrückstand 
bei kommunalen Sportstätten mit einem gezielten 
Investitionsprogramm angehen.
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 Landes- und Bundesgartenschauen sind wichtige 
Experimentier- und Entwicklungsfelder zur Klima-
anpassung. Sie müssen in Förderprogramme des 
Bundes einbezogen werden.

Der GaLaBau muss von der Maut auf leichte 
Nutzfahrzeuge befreit werden. Die nicht rechts-
konforme Umsetzung dieser Mautregelung, die 
den GaLaBau ungerechtfertigt benachteiligt, muss 
vollumfänglich rückgängig gemacht werden.

Bürokratie belastet insbesondere kleine und  
mittlere Unternehmen. Die Politik muss über-
flüssige Regulierung schnell und drastisch  
reduzieren.

Die Digitalisierung muss im Sinne einer  
schlanken Verwaltung forciert werden.

Die Arbeitszeiten müssen sozialverträglich  
flexibilisiert werden.

Unterstützen Sie den GaLaBau bei der Bewäl-
tigung des Fachkräftemangels! Die geplante  
Einwanderung von Arbeits- und Fachkräften  
muss erleichtert werden.

Das duale Ausbildungssystem muss gestärkt 
werden. Wir fordern die Gleichwertigkeit von 
beruflicher und akademischer Bildung. Finanzielle 
Förderungen müssen Anreize für Aus- und  
Weiterbildung setzen.
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Vorwort

Die im Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau e. V. (BGL) organisierten Landschaftsgärtner*innen 
erwarten von den Kandidat*innen zur Bundestagswahl 
2025, dass sie sich für eine leistungsfähige, gut ausgebaute 
grün-blaue Infrastruktur und damit für zukunftssichere, 
klimagerechte Städte einsetzen. 

Die Städte und Gemeinden in Deutschland stehen vor gro-
ßen Herausforderungen: Der weiter anhaltende Zuzug in die 
Ballungsgebiete führt zu zunehmendem Verkehrslärm, städti-
schen Hitzeinseln, Feinstaubbelastung und fortschreitendem 
Flächenverbrauch. Für Pflanzen und Tiere wird der Lebens-
raum knapp. Erschwerend kommt der weltweite Klimawandel 
hinzu. Trockene und heiße Phasen lassen die Temperatur in 
Innenstädten im Vergleich zum Umland stark ansteigen.  
Extreme Wetterereignisse, die früher die Ausnahme darstell-
ten, häufen sich. Starkregen führt zu Überschwemmungen 
und vielerorts zur Überlastung der Kanalisation. Extreme 
Hitzeperioden schaden der Gesundheit der Menschen und 
kosten tausende Leben jedes Jahr.

Vor diesem Hintergrund ist heute mehr denn je ein Rich-
tungswechsel in der Stadtentwicklung zwingend erforderlich: 
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Das Potenzial von Pflanzen und Grünräumen muss gezielt 
genutzt werden. Sie verbessern das Mikroklima und tragen 
so zum Erreichen der übergeordneten Klimaschutzziele bei. 
Wir brauchen für Mensch, Tier und Umwelt mehr bepflanzte 
Freiflächen. Deshalb muss das öffentliche Grün von Politik 
und Gesellschaft ins Zentrum gerückt werden. Grün in Städ-
ten und Gemeinden senkt die CO2- und Feinstaubbelastung, 
verringert lokale Hitze und schwächt die Auswirkungen von 
Starkregen und Temperaturextremen in der Stadt. Damit 
sichern wir gesunde und attraktive Lebensräume für die  
Bevölkerung.

Die grüne Stadt …

 • sorgt für ein angenehmes Stadtklima,
 • fördert die Artenvielfalt,
 • speichert und nutzt Regenwasser 
	 und	schützt	vor	Überflutungen	(„Schwammstadt“),

 • schafft	gesunde	Wohn-	und	Lebensbedingungen,
 • ermöglicht Erholung, Kontakte und Begegnung 

 und trägt zum sozialen Frieden bei,
 • 	bietet	attraktive	Wohn-	und	Gewerbegebiete	und	ist	
damit	wichtiger	Standortfaktor,	z.	B.	für	die	Anwer-
bung	und	Bindung	von	Fach-	und	Arbeitskräften.

Und nicht nur das: Investitionen in die grüne und blaue 
Infrastruktur sind zentraler Teil einer aktiven Politik für den 
Mittelstand. Die Betriebe des Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbaus sind kleine und mittlere Unternehmen, die 
häufig inhaber- oder familiengeführt sind. Die zunehmende 
Regulierung stellt gerade solche Betriebe, die häufig zu Recht 
als „Rückgrat der deutschen Wirtschaft“ bezeichnet werden, 
vor große Herausforderungen. Deshalb erwarten wir von 
den Abgeordneten der nächsten Legislaturperiode und von 
der neuen Bundesregierung endlich ein klares Bekenntnis zu 
einer mittelstandsfreundlichen Politik, die sich in öffentlichen 
Investitionen und regulatorischen Entlastungen manifestiert.
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1 Der Bund muss Investitionen in die grün-blaue 
Infrastruktur entschieden anstoßen und die 
Kommunen mit attraktiven Förderbedingungen 
unterstützen. Neue Bundesprogramme, die die 
allgemeine Infrastruktur modernisieren oder 
deren Ausbau fördern sollen, müssen auch  
Grünmaßnahmen umfassen.

Grün ist Teil der kommunalen Daseinsvorsorge 
Grüne und blaue Infrastruktur gehört zu den wesentlichen 
Elementen kommunaler Daseinsvorsorge. Die Haushalte der 
Städte und Gemeinden sind insbesondere durch die Folgen 
der Pandemie und der Flüchtlingskrise mit Mehrausgaben 
stark belastet. Gleichzeitig werden vorsorgende Klimaanpas-
sungsmaßnahmen immer dringender. Der Deutsche Städte- 
und Gemeindebund (DStGB) geht im Bereich der Klimaan-
passung von einem Investitionsbedarf von mindestens  
55 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 aus. Ein Volumen, das 
die Kommunen nicht allein schultern können. Sie brauchen 
daher eine klare Perspektive von Bund und Ländern, um  
finanziell handlungsfähig zu bleiben. Viele Städte und Ge-
meinden warten aktuell die weitere haushaltspolitische 
Entwicklung ab. Aber: Die Gestaltung der klimagerechten 
Kommune der Zukunft muss jetzt angepackt werden! Die 
Erweiterung der im Grundgesetz definierten Gemeinschafts-
aufgaben (Art. 91a GG) um Klimaschutz und Klimaanpassung 
einschließlich des Ausbaus der grün-blauen Infrastruktur 
kann eine solide Grundlage für eine dauerhafte Zusammen-
arbeit zwischen Bund und Ländern in diesem Bereich sein.

Wir fordern: Der Bund muss den Kommunen eine „grüne 
Milliarde“ pro Jahr für Grünmaßnahmen zur Verfügung stel-
len. Das „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz“ (ANK) 
und die bisher umgesetzten Förderrichtlinien sind Schritte in 
die richtige Richtung, die es fortzusetzen und auszuweiten 
gilt. Die auf dieser Grundlage zu entwickelnden Förderricht-
linien müssen den Kommunen mit hohen Fördersätzen und 
geringem bürokratischem Aufwand starke Anreize für Inves-
titionen in ihre Grün- und Freiflächen setzen. 
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Dabei muss sichergestellt werden, dass auch für die fachlich 
kompetente Pflege langfristig Mittel bereitgestellt werden. 
Pflegeaufträge müssen am Markt ausgeschrieben werden.

Wir fordern: Wenn die kommende Bundesregierung den Aus-
bau oder den Erhalt „konventioneller“ Infrastruktur fördert, 
müssen auch Grünmaßnahmen (z.B. im Bereich der grünen 
Stadtentwicklung oder im Landschaftsbau) mitgedacht und 
mitgefördert werden. Nur mit einer gut ausgebauten und 
gepflegten grünen und blauen Infrastruktur können große 
Sanierungsprojekte der „grauen“ Infrastruktur klimagerecht 
durchgeführt werden.

Im Rahmen der Städtebauförderung muss Grün 
als Fördervoraussetzung gestärkt werden.  
Das Bau ministerium muss transparent über  
die Mittelverwendung berichten.

In der Städtebauförderung ist Grün derzeit eine zentrale För-
dervoraussetzung. Unklar ist aber nach wie vor, in welchem 
Umfang Grünmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. 
Angesichts der sich verschärfenden Klimaproblematik und 



9

3

des Verlusts der Artenvielfalt fordern wir, dass Pflanzen ein 
deutlich höherer Stellenwert bei der Mittelvergabe einge-
räumt wird, als dies bisher der Fall ist. Wir rufen das Bundes-
ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
(BMWSB) auf, die Transparenz der Städtebauförderung zu 
erhöhen, damit die tatsächlich für Grün eingesetzten Mittel 
nach Ablauf einer Förderperiode dokumentiert werden und 
tatsächlich bewertet werden können. Das Programm  
„Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ muss  
verstetigt werden.

Bei der Novellierung des Baugesetzbuches sind 
Grünmaßnahmen konsequent zu verankern. 
Wir setzen uns für die bundesweite Anwendung 
von Freiflächengestaltungsplänen und Grün-
flächenfaktoren ein. 

Maßnahmen der Bundesregierung, die auf die Schaffung  
von Wohnraum zielen, müssen sich an einer qualifizierten 
„doppelten Innenentwicklung“ ausrichten. Um eine hohe 
Wohn- und Freiraumqualität in Städten zu schaffen, darf 
nicht nur die graue und die soziale Infrastruktur berück-
sichtigt werden. Die grüne und blaue Infrastruktur muss 
gleichberechtigt einbezogen und über geeignete Planungs-
instrumente – beispielsweise Grünordnungs- und Freiflä-
chengestaltungspläne – entwickelt werden. 

Dies muss auch der Maßstab für eine individuelle Stadtent-
wicklung sein, die den Wandel der Innenstädte weg von der 
fortschreitenden Verödung hin zu lebendigen, klimagerech-
ten und attraktiven Zentren aktiv gestaltet und den Cha-
rakter einer Region berücksichtigt. Dafür braucht es einen 
Paradigmenwechsel: Eine nachhaltige Innenstadtstrategie 
des Bundes muss das Bedürfnis der Bevölkerung und der 
Besucher*innen nach Identifikation mit dem Ort und seinen 
lokalen Besonderheiten ins Zentrum rücken. Gerade hier 
spielen attraktiv gestaltete und gepflegte Grün- und Frei-
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räume eine wichtige Rolle. Sie tragen maßgeblich zur  
Aufenthaltsqualität bei und sichern damit auch den nach-
haltigen wirtschaftlichen Erfolg lokaler Gewerbe.

Maßnahmen zur Klimaanpassung mit Grün müssen im 
Baurecht konsequent verankert werden. Freiflächengestal-
tungspläne (FGP) müssen im Sinne einer beschleunigten 
und klimagerechten Grundstücksentwicklung bundesweite 
Anwendung finden und entsprechend normiert werden. Mit 
der Einführung eines Grünflächenfaktors (GFF) in der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) als städtebauliche Kennziffer 
kann das urbane Grün in der Bauleitplanung der Kommunen 
gestärkt und messbar erfasst werden. Dabei kann ein Maß-
nahmenkatalog sicherstellen, dass örtliche Gegebenheiten 
berücksichtigt werden. In der Umsetzung des GFF müssen 
diverse Grünmaßnahmen zur Verfügung stehen, z. B. Dach- 
und Fassadenbegrünung, Regenwasserretention oder boden-
verbundene Grünflächen. Zudem tragen Verschlechterungs-
verbote und Entsiegelungsgebote im Baurecht entscheidend 
zur Verbesserung der Klimaanpassung im urbanen Raum bei.
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Ausgleichsmaßnahmen mit Grün dürfen nicht  
in die urbane Peripherie verlagert werden, 
sondern müssen einen Beitrag zur Klima   -
anpassung leisten.

Wir fordern qualitätsvolle sowie kreative Kompensations-
maßnahmen, die auch zum Ausbau von Stadtgrün in den 
Stadt- und Ortskernen führen. Hierzu bedarf es gesamtstäd-
tischer Ausgleichskonzepte in jeder Kommune. Ausgleichs-
maßnahmen müssen eine multifunktionale Stadtnatur zum 
Wohl von Mensch und Umwelt stärken. Bei nicht ausgleich-
baren Eingriffen muss künftig das Ersatzgeld den klimawirk-
samen grünen Infrastrukturen zugutekommen. Auch sollten 
Wege geschaffen werden, Dach- und Fassadenbegrünung als 
Bestandteil von Ausgleichsmaßnahmen anzuerkennen.

Für die Anpflanzung und Pflege von Straßen-
bäumen sind deutlich mehr Mittel nötig – für  
ein besseres Mikroklima.

Mit einem Sofortprogramm für Straßenbäume muss die Bun-
desregierung gezielt den Baumbestand im öffentlichen Raum 
erhöhen und die Pflege sicherstellen. Bäume sind zentrale 
Elemente grüner Infrastruktur. Sie senken die Temperatur 
ihres Umfeldes durch Verschattung und Verdunstungskühle 
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in heißen Sommern um bis zu 8 Grad Celsius ab (Quelle: 
Technische Universität München), bieten auch mit ihrer ar-
tenreichen Unterpflanzung Vögeln und Insekten Lebensraum 
und verbessern die Lebensqualität der Menschen. Das Ziel 
des „Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz“, 150.000 
Bäume in den Städten zu pflanzen, ist ein richtiges Signal und 
muss künftig noch ambitionierter auch bezüglich einer nach-
haltigen Pflege aller urbanen Bäume ausgebaut werden.

Die sich ändernden klimatischen Bedingungen mit trockenen 
und heißen Sommern haben zu einer Verschlechterung des 
Zustands vieler Straßenbäume geführt. Andere, bei uns nicht 
heimische Baumarten können diesen Klimabedingungen 
oft besser begegnen und dürfen nicht von vornherein im 
Rahmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. 
Deshalb fordern wir eine Öffnung von Politik und Verwaltung 
für praxiserprobte, standortgerechte und klimaresiliente 
Bäume. § 40 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) muss 
dahingehend überarbeitet werden und künftig ausreichenden 
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Raum für „Klimabäume“ lassen. Die „Straßenbaumliste“ der 
Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz e. V. (GALK) bietet 
den Kommunen wertvolle Hinweise für die Auswahl von 
Baumarten.

Ohne Wasser kein Grün: Der GaLaBau wirbt für 
einen effizienten und differenzierten Umgang  
mit der Ressource Wasser, ohne dass es dafür 
pauschaler Wassernutzungsverbote bedarf.

Der Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau ist sich der 
Bedeutung der knappen Ressource Wasser sehr bewusst. 
Gerade die niederschlagsarmen Sommer der vergangenen 
Jahre haben gezeigt, wie wichtig ein gezielter und sparsamer 
Wassergebrauch ist. Gleichwohl gilt: ohne Wasser kein Grün. 
Deshalb sprechen wir uns gegen pauschale Wasserrationie-
rungen auf kommunaler Ebene aus. Selbstverständlich hat 
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die Versorgung mit Trinkwasser oberste Priorität. Im GaLaBau 
setzen wir auf die Regenwassernutzung, wo immer es mög-
lich ist. Unsere Mitgliedsbetriebe verfügen über die nötige 
Expertise, um eine sparsame, aber doch wirksame Versor-
gung von Pflanzen und Gehölzen sicherzustellen. 
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Der Bund muss den enormen Sanierungsrück-
stand bei kommunalen Sportstätten mit einem 
gezielten Investitionsprogramm angehen.

Sportstätten können einen Beitrag zur Klimaanpassung und 
insbesondere zur Umsetzung des Schwammstadt-Konzeptes 
leisten. Im Bereich der Sportstätten verweist der DStGB auf 
ein hohes Finanzierungsdefizit in Höhe von 6,5 Milliarden 
Euro. Der Bestand an Sportplätzen und -hallen ist vielerorts 
sanierungsbedürftig. Damit der Sanierungsstau in diesem 
auch für den sozialen Zusammenhalt so wichtigen Bereich 
angepackt werden kann, fordern wir ein gezieltes Förder-
programm des Bundes. 

Aus Mitteln des Klima- und Transformationsfonds könnten 
Maßnahmen finanziert werden, die zu einer klimagerechten 
Erneuerung von Sportstätten führen. Mit einem Investitions-
programm für Sportstätten könnte ein wichtiger Beitrag zur 
lokalen Klimaanpassung geleistet werden, indem Sportplätze 
zu einem Bestandteil der grünen Infrastruktur umgebaut 
werden. Auch hier müssen den Kommunen hohe Fördersätze 
zur Verfügung gestellt werden.

Landes- und Bundesgartenschauen sind wichtige 
Experimentier- und Entwicklungsfelder zur  
Klimaanpassung. Sie müssen in Förderprogram-
me des Bundes einbezogen werden.

Landes- und Bundesgartenschauen bringen die lokale grüne 
Infrastruktur nachhaltig voran und geben als Experimentier-
felder und Modellprojekte wichtige Impulse für eine klima-
gerechte Entwicklung der Stadt oder einer ganzen Region. 
Wir machen uns für eine breite Unterstützung von Garten-
schauen auf allen politischen Ebenen stark. Die Vergabe von 
Bundesgartenschauen muss der Bund – etwa im Rahmen 
des „Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz“ – finanziell 
unterstützen, damit auch finanzschwache Kommunen eine 
Chance zur Umsetzung erhalten.
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Gute Rahmenbedingungen 
für kleine und mittlere  
Unternehmen im GaLaBau

Der GaLaBau muss von der Maut auf leichte 
Nutzfahrzeuge befreit werden. Die nicht  
rechtskonforme Umsetzung dieser Mautrege-
lung, die den GaLaBau ungerechtfertigt benach-
teiligt, muss vollumfänglich rückgängig gemacht 
werden.

Die nächste Bundesregierung muss eine Mautreform auf 
den Weg bringen, die den mittelständischen Werkverkehr 
ohne Ungleichbehandlung entlastet. Wer den Mittelstand 
fördern will, darf keine zusätzliche Bürokratie aufbauen oder 
die kleinen und mittleren Unternehmen mit immer höheren 
Kosten belasten. Mit der letzten Reform des Bundesfern-
straßenmautgesetzes (BFStrMG) im Jahr 2023 ist aber genau 
das passiert: Das Bundesverkehrsministerium (BMDV) und 
das ihm nachgeordnete Bundesamt für Logistik und Mobilität 
(BALM) haben eine Mautreform auf den Weg gebracht, die 
insbesondere den Garten- und Landschaftsbau mit Bürokra-
tie und Kosten überfrachtet. Es ist richtig, die Handwerksbe-
triebe von der Maut auf leichte Nutzfahrzeuge (> 3,5 Tonnen 
technisch zulässige Gesamtmasse) im Werkverkehr auszu-
nehmen. 

Allerdings muss dies zwingend auch für Tätigkeiten gelten, 
die mit dem Handwerk vergleichbar sind, wie etwa der Gar-
ten- und Landschaftsbau. Wir erwarten von den Kandidat*in-
nen zur Bundestagswahl, dass sie sich für eine grundlegende 
Entlastung des Mittelstands bei der Lkw-Maut einsetzen. Der 
Garten- und Landschaftsbau muss – gleichgestellt mit dem 
Handwerk im Sinne der Handwerksordnung – von der Maut 
auf leichte Nutzfahrzeuge befreit werden.
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Bürokratie belastet insbesondere kleine und 
mittlere Unternehmen. Die Politik muss über-
flüssige Regulierung schnell und drastisch redu-
zieren.

Es steht außer Frage, dass stabile gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen einen schlanken und 
durchsetzungsfähigen Staat voraussetzen. Dazu braucht 
es gemeinsame Regeln und einen klaren Vollzug. Allerdings 
dürfen die häufig als Familienunternehmen geführten kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) der grünen Branche 
nicht noch weiter durch Vorgaben und Regelwerke belastet 
werden, die ihre eigentliche Arbeit behindern und keinen 
erkennbaren oder nur geringen Nutzen aufweisen. Neue 
Gesetze und untergesetzliche Regelungen müssen einem 
KMU-Test unterzogen werden. Das Prinzip „One-in-one-out“ 
muss künftig konsequent umgesetzt werden. Unter Einbe-
ziehung von Verbänden und Betrieben muss im Vorfeld einer 
gesetzgeberischen Maßnahme praxisnah geprüft werden, ob 
KMU in unangemessener Weise belastet werden. Mittel-
standsbeauftragte in Regierung und Verwaltung müssen dies 
überwachen und, falls notwendig, korrigierend eingreifen.

Konkrete Beispiele überbordender Regulierung  
sind aus unserer Sicht:

 • 	das	Lieferkettensorgfaltsgesetz	(aufwendige	Bericht-
er	stattung	mit	detaillierten	Angaben	zu	verwendeten	
Materialien),	

 • 	die	Datenschutzgrundverordnung	(aufwendige	 
Beschreibung	von	Prozessen),	

 • 	das	Kreislaufwirtschaftsgesetz	(z.B.	hoher	Aufwand	zur	
Dokumentation	des	Einsatzes	von	Ersatzbaustoffen),	

 • 	diverse	Auskunftspflichten	gegenüber	dem	Statistischen	 
Bundesamt, 

 • 	das	Bundesimmissionsschutzgesetz	(insbesondere	
Zwischen	lagerung	und	Wiederverwertung	von	Böden).



18

13

12

11
Die Digitalisierung muss im Sinne einer  
schlanken Verwaltung forciert werden.

Die Arbeit der Verwaltung muss digitaler und damit effizi-
enter werden. Durch konsequente Weiterentwicklung und 
Nutzung der Digitalisierung können wirtschaftsbezogene 
Verwaltungsleistungen beschleunigt und vereinfacht werden. 
Das „E-Government“ muss jetzt zügig ausgebaut werden. Ein 
weiteres Ziel muss ein digitales Unternehmenskonto sein, 
das die wiederkehrende Vorlage von Dokumenten gegenüber 
der Verwaltung ersetzt und damit z. B. Ausschreibungen effi-
zienter macht („Once-only-Prinzip“; ein gelungenes Beispiel 
ist die Präqualifizierung für öffentliche Ausschreibungen). 

 
 
Die Arbeitszeiten müssen sozialverträglich  
flexibilisiert werden.

Die Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner 
arbeiten in und mit der Natur. Deshalb sind die Betriebe auf 
flexible Regelungen zur Arbeitszeit angewiesen, um sich sai-
sonalen und witterungsbedingten Gegebenheiten anpassen 
zu können. Wir fordern eine Flexibilisierung der vom Arbeits-
zeitgesetz vorgegebenen Ruhe- und Arbeitszeiten.

Unterstützen Sie den GaLaBau bei der Bewälti-
gung des Fachkräftemangels! Die geplante Ein-
wanderung von Arbeits- und Fachkräften muss 
erleichtert werden.

Fachkräfte sind auch im Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau gefragt. Der Fachkräftemangel ist bereits heute 
deutlich zu spüren, obwohl die Betriebe der grünen Branche 
wettbewerbsfähige und nachhaltige Arbeitgeber darstellen. 
Von der Politik erwarten wir, dass sie den Arbeitsmarkt hin-
reichend flexibel gestaltet und die Tarifautonomie und Tarif-
bindung stärkt. Das im Inland vorhandene Beschäftigungspo-
tenzial muss dem ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus muss auch die planvolle Einwanderung und 
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Integration qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland weiter-
entwickelt werden. Der Garten- und Landschaftsbau geht 
hier voran und setzt gemeinsam mit der Bundesagentur für 
Arbeit konkrete Projekte in Drittstaaten um.  

Das duale Ausbildungssystem muss gestärkt 
werden. Wir fordern die Gleichwertigkeit von 
beruflicher und akademischer Bildung. Finanziel-
le Förderungen müssen Anreize für Aus-  
und Weiterbildung setzen.

Eine Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs des Garten- und 
Landschaftsbaus sind die Mitarbeitenden in den Betrieben. 
Den Einstieg in das Berufsfeld bildet, neben anderen Zu-
gängen, die Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin und zum 
Landschaftsgärtner. Um eine qualitativ hochwertige Ausbil-
dung garantieren zu können, müssen die beteiligten Partner 
des dualen Ausbildungssystems unterstützt werden (Be-
triebe, Berufsschulen, überbetriebliche Ausbildungsstätten, 
zu ständige Stellen für Berufsbildung im Gartenbau sowie 
Hochschulen mit einem dualen Studium im Berufsfeld  
Landschaftsbau). 

Dazu	zählen	u.	a.	die	Stärkung	der:
 • 	Wertigkeit	von	Bildungsabschlüssen	im	Sekundarbereich	

I und II, 
 • 	Gleichwertigkeit	von	beruflicher	und	akademischer	 

Bildung,
 • 	Ausbildung	von	Lehrkräften	an	beruflichen	Schulen	und	
 • 	Vereinheitlichung	des	Weges	der	Quer-	und	Seitenein-
steiger*innen	in	das	berufliche	Lehramt.	

Insbesondere bei der finanziellen Gleichbehandlung der  
Aufstiegsfortbildungen (Meister*in, Techniker*in) mit akade-
mischen Abschlüssen besteht Handlungsbedarf. So sollte die 
Förderung der Verstetigung der Meisterprämie gemeinsam 
mit dem Meister-BAföG zu einer kostenlosen Meisteraus-
bildung analog zum Erststudium an öffentlichen Hochschulen 
umgesetzt werden.
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Über den Verband und die grüne Branche:

Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und  
Sport platz bau e. V. (BGL) setzt sich für einen branchen-, 
sektor- und parteiübergreifenden Klimapakt ein sowie  
für die Belange seiner Mitgliedsverbände und ihrer rund 
4.300 Mitgliedsbetriebe. Dazu gehört der Abbau von Büro-
kratiebarrieren – insbesondere die sofortige Abschaffung  
der neuen Lkw-Maut im GaLaBau – ebenso wie Lösungen  
für den Fachkräftemangel, auch durch geplante Zuwande-
rung von Fach- und Arbeitskräften. 

Die Mitgliedsbetriebe der GaLaBau-Verbände repräsentieren 
20 Prozent der Branche, aber 60 Prozent des Branchenum-
satzes. Die Betriebe des Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbaus beschäftigen über 130.000 Menschen, bauen und 
pflegen Gärten, Parks, Grünflächen als Teil der Schwamm-
stadt, begrünen (Solar-)Dächer und Fassaden und schaffen 
Lösungen zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels in 
den Städten. Die grüne Branche hat 2024 einen Umsatz von 
rund 11 Milliarden Euro erwirtschaftet.


